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Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot/Hospiz/Kurzzeitbetreuung 

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in 

der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die 

Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art 

des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen. 

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im 

Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine 

Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird. 

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine 

Veränderung bestehen. 

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht: 
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Allgemeine Angaben 

Einrichtung Tagespflege 

Name Ev. Tagespflege am Sonnengarten 

Anschrift Nathratherstr.144, 42327 Wuppertal 

Telefonnummer 0202/7470210  

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 

Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

info@tagespflege-wuppertal.de                     www.tagespflege-wuppertal.de 

Leistungsangebot (Pflege, 

Eingliederungshilfe, ggf. fachliche 

Schwerpunkte) 

Pflege 

Kapazität 19 Plätze 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 

18.01.2023 
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Wohnqualität 

Anforderung Nicht geprüft Nicht 

angebotsrelevant 

Keine Mängel Geringfügige 

Mängel 

Wesentliche 

Mängel 

Mangel 

behoben 

am 

1. Privatbereich 

(Badezimmer/Zimmergrößen) 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

2. Ausreichendes Angebot 

von Einzelzimmern 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

3. Gemeinschaftsräume ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

4. Technische Installationen 

(Radio, Fernsehen, Telefon, 

Internet) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐   - 

5. Notrufanlagen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Hauswirtschaftliche Versorgung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

6. Speisen- und 

Getränkeversorgung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

7. Wäsche- und 

Hausreinigung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

8. Anbindung an das 

Leben in der Stadt/im 

Dorf 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

9. Erhalt und Förderung 

der Selbstständigkeit 

und Mobilität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

10. Achtung und 

Gestaltung der 

Privatsphäre 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

 

Information und Beratung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

11. Information über das 

Leistungsangebot 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

12. Beschwerde-

management 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  -  

 



 5 

 

Mitwirkung und Mitbestimmung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

13. Beachtung der 

Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

 

Personelle Ausstattung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

14. Persönliche und 

fachliche Eignung 

der Beschäftigten 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

15. Ausreichende 

Personalausstattung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

16. Fachkraftquote ☐ ☒ ☐ ☐ ☐  - 

17. Fort- und 

Weiterbildung 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ - 
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Pflege und Betreuung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

18. Pflege- und 

Betreuungsqualität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

19. Pflegeplanung/ 

Förderplanung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

20. Umgang mit 

Arzneimitteln 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐  - 

21. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ - 

22. 

Hygieneanforderungen 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

23. Organisation der 

ärztlichen Betreuung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen) 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

24. Rechtmäßigkeit ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

25. Konzept zur 

Vermeidung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

26. Dokumentation ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

 

Gewaltschutz 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

27. Konzept zum 

Gewaltschutz 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ - 

28. Dokumentation ☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 
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Einwendungen und Stellungnahmen 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde 

den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt 

dazu eine Stellungnahme ab. 

Ziffer Einwand Begründung 

---- Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters   ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Das Teilhabekonzept nach § 5 Abs. 1 u. 2 WTG ist versehen mit Datum von 2017. 

Maßnahme: Das Konzept ist zu überarbeiten und bis 31.03.2023 vorzulegen.  

 

Information und Beratung 

Der letzte aktuelle Prüfbericht der WTG-Behörde ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 WTG sichtbar in der Einrichtung auszuhängen. Dies ist nicht der Fall. 

Maßnahme: Der letzte Prüfbericht der WTG-Behörde ist sofort auszuhängen. 

 

Mitwirkung und Mitbestimmung 

Nach § 40 WTG ist in Gasteinrichtung eine Vertrauensperson vorzuhalten. Dies ist nicht der Fall. 

Maßnahme: Ich bitte um Nachweise, die die Bemühungen ersichtlich machen, dass die Einrichtung sich um eine Vertrauensperson bemüht hat.   

 

Personelle Ausstattung 

Jährliche Schulung der PDL nach § 3 Abs. 1WTG-DVO / Schulung in Erste Hilfe Maßnahmen (alle 2 Jahre) / Schulung Gewaltprävention und Zwangsmaßnahmen 

regelmäßig nach § 8 Abs. 1 WTG u. § 19 Abs. 1 Nr. 5 WTG (Empfehlung der WTG-Behörde mind. jährlich). Die geforderten Zeitabstände sind nicht eingehalten.  

Maßnahme:  

Die Schulungen sind bis 30.06.2023 durchzuführen und vorzulegen.   

 

Pflege und Betreuung 

Letzte Qualitätsprüfung MD: 01.09.2022, Keine Maßnahmen/Empfehlungen 

 

Umgang mit Arzneimitteln 

Der Umgang mit Bewohnermedikamenten erfolgt nicht sachgerecht.  

Ein Bedarfsmedikament wurde nicht vorgehalten. Eine Bestellung der Medikamente war nicht nachvollziehbar. 

Es ist nicht durchgehend nachvollziehbar welche Medikamente bereits zu Hause vom Pflegedienst verabreicht werden. 

Bei einem Medikament ist das Verfallsdatum überschritten. Bei einem Gast wurden lose/ geteilte Tabletten in der Vorrat-Box vorgefunden. Einige 

Medikamente befinden sich nicht in der Originalverpackung (werden so von zu Hause mitgebracht), Beipackzettel fehlen. Blister zum Teil kleingeschnitten, so 

dass Chargennummer und Verfallsdatum nicht erkennbar sind.  

Auf einem Insulinpen fehlte das Anbruchs- und Verfallsdatum.  

 

Möglichkeiten zur Abstellung der Mängel 

Eine frühzeitige Nachbestellung von Medikamenten ist nachvollziehbar sicherzustellen und zu dokumentieren. Es ist darauf zu achten, dass die verordneten 
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Medikamente immer vorrätig sind.  

Um zu vermeiden, dass Medikamente Doppel oder gar nicht verabreicht werden ist diese auf dem Medikamentenblatt zu vermerken. 

Der Umgang mit Medikamenten muss sachgerecht sein, es muss dabei sichergestellt sein, dass bei einer begrenzten Gebrauchsdauer nach Öffnen der 

Verpackung das Anbruchs-/Verbrauchsdatum ausgewiesen wird. Alle Arzneimittel sollen bis zum endgültigen Verbrauch nach Möglichkeit in der 

Originalverpackung verbleiben. Es müssen wenigstens Beipackzettel vorhanden sein. Blister dürfen nicht zerschnitten werden damit Chargennummern, 

Verfalldaten erhalten bleiben.  

Wenn eine Tablette nach Auskunft der Packungsbeilage oder des Apothekers teilbar ist, sollte die noch nicht verabreichte Hälfte lichtgeschützt und an einem 

trockenen Ort aufbewahrt werden. Das Umfüllen von Arzneimittel ist aus Gründen der Arzneimittelsicherheit problematisch.  

 

Gäste Befragung: 

Die Tagespflegegäste fühlen sich in der Einrichtung sehr wohl. Die Mitarbeiter sind höflich, freundlich und hilfsbereit. Den Tagespflegegästen wird die 

Teilnahme an Beschäftigungsangeboten ermöglicht. Die Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien werden jederzeit angeboten. Das Mittagessen kann zwischen zwei 

verschiedenen Gerichten ausgewählt werden. Das Essen schmeckt den Gästen i.d.R. gut. Den Gästen wird jederzeit ausreichend zuzahlungsfrei zu trinken 

angeboten. 

Am Tag der Begehung war die Einrichtung sauber und ordentlich. 

 

Die Einrichtungsvertreter wurden durch die WTG Behörde über erste Ergebnisse der Qualitätsprüfung in einem kurzen, vorbehaltlichen Abschlussgespräch 

informiert. 

 

 

 

 


